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1 In den Bruttopreisen ist der jeweils geltende Umsatzsteuersatz (zurzeit 19 %) enthalten. 
2Für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 gilt ein verminderter Umsatzsteuersatz in Höhe von 16 %. Bei Anwendung des verminderten Steuersatzes gelten die hier benannten Preise 
Für die Bearbeitung von Bankrückläufern erfolgt eine Kostenerstattung durch den Kunden. 

  

Leistung1*) EUR 
(netto) 

EUR 
(brutto1) 

EUR 
(brutto2) 

Mahnung nach gesetzlicher Regelung 

Sperrgang 24,00 28,56 27,84 

Sperrung bzw. Unterbrechung des Netzanschlusses bzw. der 
Anschlussnutzung 

37,00 44,03 42,92 

Wiederinbetriebnahme  
des Netzanschlusses 
bzw.  
der Anschlussnutzung 

- innerhalb der gültigen 
Servicezeiten 

24,33 28,95 28,22 

- außerhalb der gültigen 
Servicezeiten 

66,33 78,93 76,94 

Erstellung einer zusätzlichen Rechnung auf Wunsch des 
Netznutzers 

3,50 4,16 4,06 

 - zzgl. Selbstablesung durch den 
Kunden 

kostenfrei kostenfrei kostenfrei 

- alternativ zzgl. maschinelle 
Abgrenzung 

0,35 0,42 0,41 

- alternativ zzgl. Vor-Ort-Ablesung 13,57 16,15 15,74 

maschinelle Abgrenzung auf Verlangen 0,35 0,42 0,41 

zusätzliche Vor-Ort-Ablesung bei Netzkunden ohne 
registrierende Leistungsmessung auf Verlangen 

13,57 16,15 15,74 

 
1*) 

Für Netzebenen oberhalb Niederspannung bzw. Niederdruck gelten die o. g. Entgelte mit der Maßgabe, 
dass die Kosten für Sperrung bzw. Unterbrechung der Anschlussnutzung und Wiederinbetriebnahme der 
Anschlussnutzung nach Aufwand (EUR/Zähler) berechnet werden. 

 
 

  

Preisblatt – Sonstige Entgelte 
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Umbau von Messeinrichtungen ohne Leistungsmessung in der Niederspannung 
 

Leistung Einheit EUR (netto) EUR (brutto1) EUR (brutto2) 

Montage/Demontage Messeinrichtung 
ohne Leistungsmessung auf Verlangen 

EUR/Messeinrichtung 57,24 68,12 66,40 

 
 
Zählerfernauslesung 
 

Leistung Einheit EUR (netto) EUR (brutto1) EUR (brutto2) 

Bereitstellung einer 
Fernkommunikation für 
Netzkunden mit registrierender 
Leistungsmessung 

EUR/Jahr/Messlokation 141,12 167,93 163,70 

Vor-Ort-Auslesung bei 
Netzkunden mit registrierender 
Leistungsmessung 
(zeitlich befristet bis 
Bereitstellung einer 
Fernkommunikation durch den 
Netzkunden) 

EUR/Monat/Messlokation 110,00 130,90 127,60 

 
 
Bereitstellung von Lastgangdaten auf Verlangen 
 

Gas Einheit EUR (netto) EUR (brutto1) EUR (brutto2) 

individuelle Bereitstellung 
stündlicher Messdaten im 
Stundentakt (Stundenwerte 
gemäß aktueller KOV) 

EUR/Monat/Messlokation 103,73 123,44 120,33 
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Zählerbefundprüfung 
 

Leistung Einheit EUR (netto) EUR (brutto1) EUR (brutto2) 

Kosten der staatlich 
anerkannten Prüfstelle 

Stück gemäß der Gebührenverordnung zum Mess- und Eichwesen 
(Mess- und Eichgebührenverordnung – MessEGebV) in der 

jeweils aktuell gültigen Fassung 

zzgl. Kosten des 
Netzbetreibers für Montage 
und Transport 

    

- Stromzähler EUR/Zähler 71,36 84,92 82,78 

- Gaszähler G 2,5 bis G 100 EUR/Zähler 78,24 93,11 90,76 

- Gaszähler > G 100 EUR/Zähler auf Anfrage auf Anfrage Auf Anfrage 

 
Die für die Befundprüfung entstehenden Kosten gemäß Gebührenverordnung zum Mess- und Eichwesen 
(Mess- und Eichgebührenverordnung – MessEGebV) in der jeweils aktuell gültigen Fassung gehen zu Lasten 
der Netz Leipzig GmbH, wenn die Prüfung ergibt, dass der Strom- oder Gaszähler die zulässigen 
Fehlergrenzen nicht einhält. 
 




